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Parlamentarischer Vorstoss

Vorstoss-Nr.: 037-2016
Vorstossart: Interpellation
Richtlinienmotion: ☐ 
Geschäftsnummer: 2016.RRGR.110

Eingereicht am: 27.01.2016

Fraktionsvorstoss: Nein 
Kommissionsvorstoss: Nein 
Eingereicht von: Müller (Bern,

 

 

  

 

 

Weitere Unterschriften: 0 

Dringlichkeit verlangt: Nein 
Dringlichkeit gewährt: Nein 

RRB-Nr.:  
Direktion: Finanzdirektion
Klassifizierung: Nicht klassifiziert
Antrag Regierungsrat:  

  

Periodische Aufgabenüberprüfung

Die Überprüfung der kantonalen Aufgabe
der Kantonsverfassung vorgesehen (Art. 101 Abs. 4). Es interessiert zu erfahren, wie die Regi
rung diesen Verfassungsauftrag umgesetzt hat und umsetzt und welche Massnahmen sie dafür 
getroffen hat sowie auch welche Ergebnisse dabei erzielt wurden. Es interessiert zudem, welche 
weiteren Schritte geplant sind.

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten:

1. Wie wird Artikel 101 Absatz 4 der Kantonsverfassung (
ihre Notwendigkeit:zu überprüfen.

2. Welche Massnahmen hat die Regierung getroffen?

Verteiler 
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Periodische Aufgabenüberprüfung 

Die Überprüfung der kantonalen Aufgaben hinsichtlich Notwendigkeit und Zweckmässigkeit ist in 
der Kantonsverfassung vorgesehen (Art. 101 Abs. 4). Es interessiert zu erfahren, wie die Regi
rung diesen Verfassungsauftrag umgesetzt hat und umsetzt und welche Massnahmen sie dafür 

ie auch welche Ergebnisse dabei erzielt wurden. Es interessiert zudem, welche 
weiteren Schritte geplant sind. 

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten: 

Wie wird Artikel 101 Absatz 4 der Kantonsverfassung («Alle Aufgaben sind 
ihre Notwendigkeit:zu überprüfen.») umgesetzt? 

Welche Massnahmen hat die Regierung getroffen? 

Wählen Sie ein Element aus 
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ie auch welche Ergebnisse dabei erzielt wurden. Es interessiert zudem, welche 

Alle Aufgaben sind periodisch auf 


